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DER FOURIER
Offizielles Organ des Schweizerischen Fourierverbandes und des Verbandes Schweizerischer Fouriergehilfen

Gersau, Dezember 1959
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VON MONAT ZU MONAT

Das Sturmgewehr in der schweizerischen Armee

Mit einer Botschaft vom 23. Oktober 1959 erstattet der Bundesrat den eidgenössischen Räten
Bericht über den gegenwärtigen Stand der Einführung des Sturmgewehres und stellt Antrag für
die Massnahmen, die nötig sind, um diese Waffe auf breiter Basis in der Armee einzuführen. Wir
stehen somit an der Schwelle einer grundlegenden Neubewaffnung unserer Armee, insbesondere
ihres infanteristischen Teils. Diese Umbewaffnung wird nicht nur das äussere Bild der Armee
entscheidend verändern, sondern wird namentlich auch ihre Fechtweise, ihre Organisation und
ihre Ausbildung von Grund auf umgestalten. Aus dem Prozess der Umwandlung, der heute be-

ginnt und der sich über mehrere Jahre erstreckt, wird eine innerlich und äusserlich stark ver-
änderte Armee hervorgehen: die Sturmgewehrarmee.

1. Zur Entwicklungsgeschichte des schweizerischen Sturmgewehrs

Auf Ende des Jahres 1956 hat das Eidgenössische Militärdepartement über die Wahl des künftigen
schweizerischen Sturmgewehrs Beschluss gefasst. Der Entscheid fiel auf das von der Schweizeri-
sehen Industriegesellsehaft Neuhausen am Rheinfall (SIC) entwickelte Modell, nachdem folgende
drei Typen sehr eingehend auf ihre Eignung geprüft worden waren:
a) ein von der eidgenössischen Waffenfabrik entwickeltes Modell;
b) das von der SIG entwickelte Modell;

c) das belgische FN Sturmgewehr, das auch von der NATO verwendet wird und das Versuchs-
weise auf schweizerische Normalmunition umgebaut wurde.

Die Weiterentwicklung des SIG-Gewehrs wurde in der Folge in zahlreichen Truppen- und Sehiess-
versuchen stark gefördert, wobei noch namhafte Verbesserungen erzielt werden konnten. An-
schliessend konnte mit der Fabrikation und Ablieferung des definitiven Modells, dem sogenannten
«Sturmgewehr 1957» (Stgw. 57), begonnen werden, so dass vom Jahr 1960 hinweg die Abgabe des

Sturmgewehrs an die Truppe und damit die Umbewaffnung der Feldarmee einsetzen kann. An
der Fabrikation des Sturmgewehrs sind mehr als 200 verschiedene Betriebe des ganzen Landes
und 3000 bis 4000 Arbeitskräfte beteiligt. Sie stellen mehr als 200 Einzelteile her, die sich auf
60 Untergruppen und sieben Hauptgruppen aufteilen. Die Montage zum fertigen Gewehr erfolgt
zum grösseren Teil in der eidgenössischen Waffenfabrik, zum kleineren Teil in der SIG.

In den verschiedenen Rüstungsprogrammen wurden bisher folgende Kostenbeträge für das Sturm-
gewehr eingestellt (einschliesslich Munition):
— Sofortprogramm (Bundesbeschluss vom 21. Dezember 1956) 36 Millionen Franken

— Rüstungsprogramm 57 (Bundesbeschluss vom 26. September 1957) 186 Millionen Franken

Total 222 Millionen Franken

Dieser Betrag unterteilt sich in Gewehre und Munition:

— Gewehre (200 000 Stück ä Fr. 1000.—) 200 Millionen Franken

— Munition (100 Millionen Schuss ä Fr.—.22) 22 Millionen Franken

Total 222 Millionen Franken
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